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Mieter -Abrechnung  
Für folgendes Objekt wird eine einmalige Mieterabrechnung auf meine Kosten beauftragt:  

Objekt (Ort, Straße)   

Wohnung   

TG-Stellplatz / Garage   

Eigentümer *in  

Name, Vorname   

Anschrift   

Telefon  P M 

E-Mail  

Bankverbindung  IBAN BIC  Bank  

Zustellung   PDF per E -Mail  Ausdruck, Postversand  

Mieter*in  

Mieter*in  

Abrechnungszeitraum  von bis 

Grundsteuer  Euro p. a.    

Betriebskosten - 
vorauszahlung  

Euro p. a.    

Hinweis:  
Wir berechnen für jede Mieterabrechnung 89,25  € inkl. gesetzlicher MwSt., Kopie - und Portokos-
ten. 

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise auf den folgenden Seiten.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Ort, Datum   

Unterschrift   
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Hinweise  
1. Die Mieter -Abrechnung der Keller  Bau Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird anhand 

Ihrer Angaben auf diesem Formular erstellt.  
Für hieraus resultierende fehlerhafte Mieterabrechnungen können wir keine Verantwortung 
übernehmen.  
Eine erneute Korrektur der Mieterabrechnung, aufgrund fehlerhafter Angaben des Bestel-
lers, ist kostenpflichtig : 89,25  € inkl. gesetzl. MwSt.  

2. Die Zusendung von Zweitschriften (per E -Mail oder postalisch) bereits erstellter Mieterab-
rechnungen sind kostenpflichtig. Kosten pro Zweitschrift 23,80 €  inkl. gesetzl. MwSt.  

3. Die Kostenverteilung der umlagefähigen Kosten in der Mieterabrechnung ergibt sich aus 
dem in der jeweiligen Teilungserklärung vorgegebenen Verteilerschlüssel (Miteigentumsan-
teile, Einheiten o.ä.)  

4. Die Heizkosten werden nach der geltenden Heizkostenverordnung ermittelt und umgelegt.  

5. Die Verrechnung der Abrechnungsspitze (Guthaben oder Nachzahlung) erfolgt nicht über 
die Hausverwaltung.  

6. Aus datenschutzrechtlichen, sowie Vertragsgründen, gehen erstellte Mieterabrechnungen 
Ihnen als Eigentümer direkt zu. Die Weiterleitung an den Mieter obliegt dem Eigentümer.  
Zwischen der Keller Bau Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Ihrem Mieter besteht 
kein Vertragsverhältnis.  

 

Leistungsübersicht  
1. PDF  

Mieterabrechnung , Heizkostenabrechnung , Mitteilung , Abrechnungsergebnis  

2. Postalisch  
Mieterabrechnung 2 -fach, Heizkostenabrechnung 2 -fach, Mitteilung , Abrechnungsergebnis  
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Aufstellung der Betriebskosten  
Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten  
(Betriebskostenverordnung – BetrKV 08.2020)  

(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem 
Eigentümer oder Erbbauberechtigten 
durch das Eigentum oder Erbbaurecht am 
Grundstück oder durch den bestimmungs-
mäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Ne-
bengebäude, Anlagen, Einrichtungen und 
des Grundstücks laufend ents tehen. Sach - 
und Arbeitsleistungen des Eigentümers 
oder Erbbauberechtigten dürfen mit dem 
Betrag angesetzt werden, der für eine 
gleichwertige Leistung eines Dritten, ins-
besondere eines Unternehmers, angesetzt 
werden könnte; die Umsatzsteuer des 
Dritten darf nicht angesetzt werden.  

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht:  

1. Die Kosten der zur Verwaltung des 
Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte 
und Einrichtungen, die Kosten der 
Aufsicht, der Wert der vom Vermieter 
persönlich geleisteten Verwaltungsar-
beit, die Kosten für die gesetzlichen 
oder freiwilligen Prüfungen des Jah-
resabschlusses und die Kosten für die 
Geschäftsführung (Verwaltungskos-
ten), 

2. die Kosten, die während der Nut-
zungsdauer zur Erhaltung des bestim-
mungsmäßigen Gebrauchs aufgewen-
det werden müssen, um die durch Ab-
nutzung, Alterung und Witterungsein-
wirkung entstehenden baulichen oder 
sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu 
beseitigen (Instandh altungs - und In-
standsetzungskosten).  

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind:  

1. die laufenden öffentlichen Lasten des 
Grundstücks, hierzu gehört namentlich die 
Grundsteuer;  

2. die Kosten der Wasserversorgung, hierzu 
gehören die Kosten des Wasserver-
brauchs, die Grundgebühren, die Kosten 
der Anmietung oder anderer Arten der 
Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern 
sowie die Kosten ihrer Verwendung ein-
schließlich der Kosten der Eichu ng sowie 
der Kosten der Berechnung und Auftei-
lung, die Kosten der Wartung von Wasser-
mengenreglern, die Kosten des Betriebs 
einer hauseigenen Wasserversorgungsan-
lage und einer Wasseraufbereitungsanlage 
einschließlich der Aufbereitungsstoffe;  

3. die Kosten der Entwässerung, hierzu ge-
hören die Gebühren für die Haus - und 
Grundstücksentwässerung, die Kosten des 
Betriebs einer entsprechenden nicht öf-
fentlichen Anlage und die Kosten des Be-
triebs einer Entwässerungspumpe;  

4. die Kosten  

a) des Betriebs der zentralen Heizungs-
anlage einschließlich der Abgasanlage, 
hierzu gehören die Kosten der ver-
brauchten Brennstoffe und ihrer Liefe-
rung, die Kosten des Betriebsstroms, 
die Kosten der Bedienung, Überwa-
chung und Pflege der Anlage, der re-
gelmäßigen Prüfung i hrer Betriebsbe-
reitschaft und Betriebssicherheit ein-
schließlich der Einstellung durch eine 
Fachkraft, der Reinigung der Anlage 
und des Betriebsraums, die Kosten der 
Messungen nach dem Bundes -Immis-
sionsschutzgesetz, die Kosten der An-
mietung oder anderer Art en der Ge-
brauchsüberlassung einer Ausstattung 
zur Ver brauchs erfassung sowie die 
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Kosten der Verwendung einer Aus-
stattung zur Verbrauchserfassung ein-
schließlich der Kosten der Eichung so-
wie der Kosten der Berechnung und 
Aufteilung oder  

b) des Betriebs der zentralen Brennstoff -
versorgungsanlage, hierzu gehören 
die Kosten der verbrauchten Brenn-
stoffe und ihrer Lieferung, die Kosten 
des Betriebsstroms und die Kosten der 
Überwachung sowie die Kosten der 
Reinigung der Anlage und des Be-
triebsraums oder  

c) der eigenständig gewerblichen Liefe-
rung von Wärme, auch aus Anlagen 
im Sinne des Buchstabens a, hierzu 
gehören das Entgelt für die Wärmelie-
ferung und die Kosten des Betriebs 
der zugehörigen Hausanlagen ent-
sprechend Buchstabe a oder  

d) der Reinigung und Wartung von Eta-
genheizungen und Gaseinzelfeuerstät-
ten, hierzu gehören die Kosten der Be-
seitigung von Wasserablagerungen 
und Verbrennungsrückständen in der 
Anlage, die Kosten der regelmäßigen 
Prüfung der Betriebsbereitschaft und 
Betriebssicherheit und der damit zu-
sammenhängenden Einstellung durch 
eine Fachkraft sowie die Kosten der 
Messungen nach dem Bundes -Immis-
sionsschutzgesetz;  

5. die Kosten  

a) des Betriebs der zentralen Warmwas-
serversorgungsanlage, hierzu gehören 
die Kosten der Wasserversorgung ent-
sprechend Nummer 2, soweit sie nicht 
dort bereits berücksichtigt sind, und 
die Kosten der Wassererwärmung ent-
sprechend Nummer 4 Buchstabe a 
oder 

b) der eigenständig gewerblichen Liefe-
rung von Warmwasser, auch aus Anla-
gen im Sinne des Buchstabens a, 
hierzu gehören das Entgelt für die Lie-
ferung des Warmwassers und die Kos-
ten des Betriebs der zugehörigen 
Hausanlagen entsprechend Nummer 4 
Buchstabe a ode r 

c) der Reinigung und Wartung von 
Warmwassergeräten, hierzu gehören 
die Kosten der Beseitigung von Was-
serablagerungen und Verbrennungs-
rückständen im Innern der Geräte so-
wie die Kosten der regelmäßigen Prü-
fung der Betriebsbereitschaft und Be-
triebssicherheit un d der damit zusam-
menhängenden Einstellung durch eine 
Fachkraft;  

6. die Kosten verbundener Heizungs - und 
Warmwasserversorgungsanlagen  

a) bei zentralen Heizungsanlagen ent-
sprechend Nummer 4 Buchstabe a 
und entsprechend Nummer 2, soweit 
sie nicht dort bereits berücksichtigt 
sind, oder  

b) bei der eigenständig gewerblichen Lie-
ferung von Wärme entsprechend 
Nummer 4 Buchstabe c und entspre-
chend Nummer 2, soweit sie nicht 
dort bereits berücksichtigt sind, oder  

c) bei verbundenen Etagenheizungen 
und Warmwasserversorgungsanlagen 
entsprechend Nummer 4 Buchstabe d 
und entsprechend Nummer 2, soweit 
sie nicht dort bereits berücksichtigt 
sind; 

7. die Kosten des Betriebs des Personen - 
oder Lastenaufzugs, hierzu gehören die 
Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der 
Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwa-
chung und Pflege der Anlage, der regel-
mäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereit-
schaft und Betriebssicher heit einschließlich 
der Einstellung durch eine Fachkraft sowie 
die Kosten der Reinigung der Anlage;  
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8. die Kosten der Straßenreinigung und 
Müllbeseitigung, zu den Kosten der Stra-
ßenreinigung gehören die für die öffentli-
che Straßen reinigung zu entrichtenden 
Gebühren und die Kosten entsprechender 
nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den 
Kosten der Müllbeseitig ung gehören na-
mentlich die für die Müllabfuhr zu entrich-
tenden Gebühren, die Kosten entspre-
chender nicht öffentlicher Maßnahmen, 
die Kosten des Betriebs von Müllkompres-
soren, Müllschluckern, Müllabsauganlagen 
sowie des Betriebs von Müllmengenerfas-
sungsanla gen einschließlich der Kosten 
der Berechnung und Aufteilung;  

9. die Kosten der Gebäudereinigung und Un-
gezieferbekämpfung, zu den Kosten der 
Gebäudereinigung gehören die Kosten für 
die Säuberung der von den Bewohnern 
gemeinsam genutzten Gebäudeteile, wie 
Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Boden-
räume, Waschküchen, Fahrkorb  des Auf-
zugs;  

10.  die Kosten der Gartenpflege, hierzu gehö-
ren die Kosten der Pflege gärtnerisch an-
gelegter Flächen einschließlich der Erneue-
rung von Pflanzen und Gehölzen, der 
Pflege von Spielplätzen einschließlich der 
Erneuerung von Sand und der Pflege von 
Plätzen, Zugänge n und Zufahrten, die 
dem nicht öffentlichen Verkehr dienen;  

11.  die Kosten der Beleuchtung, hierzu gehö-
ren die Kosten des Stroms für die Außen-
beleuchtung und die Beleuchtung der von 
den Bewohnern gemeinsam genutzten 
Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, Trep-
pen, Keller, Bodenräume, Waschküchen;  

12.  die Kosten der Schornsteinreinigung, 
hierzu gehören die Kehrgebühren nach 
der maßgebenden Gebührenordnung, so-
weit sie nicht bereits als Kosten nach 
Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt 
sind; 

13.  die Kosten der Sach - und Haftpflichtversi-
cherung, hierzu gehören namentlich die 
Kosten der Versicherung des Gebäudes 
gegen Feuer -, Sturm -, Wasser - sowie 
sonstige Elementarschäden, der Glasversi-
cherung, der Haftpflichtversicherung für 
das Gebäude, den Öltan k und den Auf-
zug;  

14.  die Kosten für den Hauswart, hierzu gehö-
ren die Vergütung, die Sozialbeiträge und 
alle geldwerten Leistungen, die der Eigen-
tümer oder Erbbauberechtigte dem Haus-
wart für seine Arbeit gewährt, soweit 
diese nicht die Instandhaltung, Instandset-
zung, Erneuerung , Schönheitsreparaturen 
oder die Hausverwaltung betrifft; soweit 
Arbeiten vom Hauswart ausgeführt wer-
den, dürfen Kosten für Arbeitsleistungen 
nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht 
angesetzt werden;  

15.  die Kosten  

a) des Betriebs der Gemeinschafts -An-
tennenanlage, hierzu gehören die 
Kosten des Betriebsstroms und die 
Kosten der regelmäßigen Prüfung ih-
rer Betriebsbereitschaft einschließlich 
der Einstellung durch eine Fachkraft 
oder das Nutzungsentgelt für eine 
nicht zu d em Gebäude gehörende An-
tennenanlage sowie die Gebühren, die 
nach dem Urheberrechtsgesetz für die 
Kabelweitersendung entstehen, oder  

b) des Betriebs der mit einem Breitband-
netz verbundenen privaten Verteilan-
lage; hierzu gehören die Kosten ent-
sprechend Buchstabe a, ferner die lau-
fenden monatlichen Grundgebühren 
für Breitbandanschlüsse;  
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16.  die Kosten des Betriebs der Einrichtungen 
für die Wäschepflege, hierzu gehören die 
Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der 
Überwachung, Pflege und Reinigung der 
Einrichtungen, der regelmäßigen Prüfung 
ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssi-
cherheit sow ie die Kosten der Wasserver-
sorgung entsprechend Nummer 2, soweit 
sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;  

17.  sonstige Betriebskosten, hierzu gehören 
Betriebskosten im Sinne des § 1, die von 
den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind.  

Zum Beispiel:  

⚫ Reinigung der Dachrinnen  
⚫ Wartung und Pflege der extensiv be-

grünten Dachflächen  
⚫ Wartung und Pflege der Fensterele-

mente (wiederkehrend)  
⚫ Kanalreinigung bis zum öffentlichen 

Kanal  
⚫ Wartungs - und Betriebskosten der Ga-

rage und Tore, Sicherheitstechnik, 
Brandschutz, Stapelparker  

⚫ anteilige Kosten des Energieausweis  
⚫ anteilige Kosten zum Ausweis nach § 

34 EStG  
⚫ Kosten für die Revision der Elektroan-

lage nach § 5 VBG  
⚫ Kosten Brandschutztechnischer Einrich-

tungen  
⚫ Kosten der RWM (Miete + Wartung, 

nicht aber die Installationskosten)  
⚫ Kosten der Notstromanlage  
⚫ Kosten nach den Bestimmungen der 

TrinkwV  
⚫ Kosten der Zwischenablesung bei Nut-

zerwechsel nach vertraglicher Verein-
barung zwischen Mieter und Vermie-
ter. Dazu gibt es Stand 08.2020 keine 
gesetzliche Regelung oder einheitliche 
Rechtsprechung.  
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